Medienkonferenz vom 23. Oktober 2009

Weiterbildungsgesetz: Umsetzung des Obligatoriums

Wie lässt sich das geforderte Obligatorium umsetzen? Gleich wichtig wie die strategischen sind auch die operativen Fragen. Es ist zu zeigen, wie das Obligatorium umgesetzt werden kann und welche Vorteile es gegenüber anderen Modellen aufweist. Travail.Suisse ist überzeugt, dass ein minimales Obligatorium eine überaus effiziente und effektive Form ist, die Weiterbildung in der Schweiz zu fördern. 
Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse

Seit dem 21. Mai 2006 ist der Bund verpflichtetet, ein Weiterbildungsgesetz zu schaffen
. Die 
Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des National- und Ständerates haben mit einer parlamentarischen Initiative die Notwendigkeit der Umsetzung des Verfassungstextes betont
. Es wird daher immer wahrscheinlicher, dass in der nächsten Zeit die Arbeit am Weiterbildungsgesetz an die Hand genommen wird. In einem Bericht hat Travail.Suisse die „Forderungen und Vorschläge an ein Weiterbildungsgesetz“ ausformuliert. Folgende sechs Ziele hat das Weiterbildungsgesetz zu verfolgen: 
	Das Weiterbildungsgesetz zielt darauf ab,  

· das lebenslange Lernen für alle zu ermöglichen

· die Qualität der Weiterbildung zu begünstigen und zu erhalten

· die Transparenz in der Weiterbildung im Hinblick auf das Angebot, die Qualität und die Abschlüsse zu verbessern und zu garantieren

· die Koordination zwischen dem Weiterbildungsgesetz und den Spezialgesetzen der Weiterbildung sowie innerhalb und zwischen den verschiedenen Bereichen der Weiterbildung zu verbessern

· die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu fördern.
Das Weiterbildungsgesetz regelt die Aufgabenteilung unter den Partnern der Weiterbildung.


Alle sechs Forderungen sind wichtig, aber der ersten Forderung kommt besondere strategische Bedeutung zu. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen fordern das lebenslange Lernen für alle. Warum bilden sich aber nicht alle Personen weiter? Liegt das an einem Mangel an Selbstverantwortung?
Die vier Hürden zur Weiterbildung

Warum bleiben Personen der Weiterbildung fern? Gemäss unseren Beobachtungen muss jemand vier Hürden überspringen, um an einer Weiterbildung teilnehmen zu können:

· Erste Hürde: Zeit

Weiterbildung braucht Zeit. Personen mit wenig Zeitsouveränität haben grösste Mühe, an einer Weiterbildung teilzunehmen. Dazu zählen z.B. Personen mit grossen beruflichen und/oder familiären Verpflichtungen. Mit besonderen Zeitproblemen sind auch Personen konfrontiert, welche unregelmässig arbeiten. Sie haben vor allem Schwierigkeiten, länger dauernde Weiterbildungen in Angriff zu nehmen. 

· Zweite Hürde: Finanzen

Weiterbildung braucht Finanzen. Fehlende oder mangelnde Finanzen können Weiterbildungswünsche im Keim ersticken. Wenig qualifizierte, in Tieflohnbranchen beschäftigte Personen werden daher schon aus finanziellen Gründen an einer Weiterbildungsteilnahme scheitern. 

· Dritte Hürde: Organisation

Unter dem Stichwort „Organisation“ verstecken sich zwei unterschiedliche Probleme. Erstens kann ich an einer Weiterbildung nur teilnehmen, wenn von mir gesuchte Kurse auch angeboten werden und ich mit meinen Voraussetzungen auch die Zulassung erhalte. Zweitens muss ich eine Weiterbildungsteilnahme auch mit meinem Umfeld (Familie, Betrieb) organisatorisch auf eine Linie bringen. Gelingt mir dies nicht, so bleibt die Weiterbildung ein Wunschtraum.

· Vierte Hürde: Motivation

Nicht übersehen werden darf auch die vierte Hürde. Um Weiterbildung zu machen, muss ich motiviert sein. Die Gründe, an einer Weiterbildung teilzunehmen, müssen stärker sein als alle demotivierenden Faktoren, die in mir, in meiner Situation oder meinem Umfeld liegen. 

Wer meint, Weiterbildung könne man allein der Selbstverantwortung überlassen, baut sein System auf Illusionen auf. Es gibt Hürden, die je nach Konstellation, Situation und Umfeld nicht „selbstverantwortlich“ übersprungen werden können. Wer daher allein an der Selbstverantwortung festhält, möchte den Zugang zur Weiterbildung nicht für alle ermöglichen. 

Wie können alle die vier Hürden überspringen?
Nach der Meinung von Travail.Suisse wird das lebenslange Lernen für alle nur möglich, wenn ein Weiterbildungsobligatorium eingeführt wird. Wir fordern daher: Drei Tage obligatorische Weiterbildung pro Jahr für alle Arbeitnehmenden, finanziert durch die Arbeitgeber. Andere Modelle sind nicht fähig, das lebenslange Lernen für alle zu garantieren.
· Das Recht auf Weiterbildung

Diese Forderung zielt darauf ab, ein Recht auf bezahlten Weiterbildungsurlaub im Obligationenrecht zu verankern. Arbeitnehmende sollen die Möglichkeit erhalten, bis zu fünf Tagen der Arbeit fern zu bleiben, wenn sie diese Zeit für Weiterbildung einsetzen. Diese Idee schafft die Voraussetzung, die Hürde der Zeit und der Finanzen zu überspringen. Sie ist aber nicht fähig, das Problem der Motivation und der Organisation zu überwinden. Dieses Recht kann Bildungsferne nicht dazu bewegen, an Weiterbildung teilzunehmen noch schafft es Weiterbildungsangebote für Wenigqualfizierte.
	Zeit
	Finanzen
	Organisation
	Motivation


· Bildungsgutscheine

Erwartungen an positive Effekte verbindet man auch mit Bildungsgutscheinen. Sie sollen vor allem wenig qualifizierte Personen und Personen mit kleinen Einkommen motivieren, eine Weiterbildung anzupacken. Bildungsgutscheine allein schaffen allerdings nur die Voraussetzung, die Hürde der Finanzen zu überspringen. Sie tragen aber nichts dazu bei, die Probleme der Zeit, der Organisation und der Motivation zu lösen. Bei Bildungsgutscheinen hat man sich zudem mit dem Problem der Mitnahmeeffekte und des administrativen Aufwands herumzuschlagen. 
	Zeit
	Finanzen
	Organisation
	Motivation


· Zielgruppenspezifische Förderung

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass bestimmte bildungsferne Gruppen definiert werden und man sie zur Weiterbildung zu gewinnen sucht. Zielgruppenprojekte helfen mit, die Hürden der Finanzen und der Organisation zu überspringen. Das Hauptproblem dieses Modells steckt in der Frage, wie man die entsprechenden Zielgruppen erreichen kann. 

	Zeit
	Finanzen
	Organisation
	Motivation


Ein minimales Obligatorium – eine Basis für eine zukunftsgerichtete Weiterbildungspolitik
Mit Hilfe eines Obligatoriums können alle vier Hürden übersprungen werden. 

	Zeit
	Finanzen
	Organisation
	Motivation


Das Obligatorium vermag vor allem den Mangel an Angeboten für Wenigqualifizierte zu beheben. Ein Weiterbildungsobligatorium wird dazu führen, dass endlich auch eine breitere Palette von Weiterbildungsangeboten für weniger qualifizierte Personen entstehen wird. Es ist daher gerade auch für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmenden hilfreich, wenn als Folge eines Obligatoriums ein Weiterbildungsangebot geschaffen wird, das sowohl inhaltlich wie auch didaktisch und methodisch den Bedürfnissen der weniger qualifizierten Arbeitnehmenden angepasst ist. Damit wird die Weiterbildung von weniger qualifizierten Arbeitnehmenden erst richtig möglich. Heute besteht folgender Teufelskreis: 





Wir fordern dabei nur ein minimales Obligatorium von drei Tagen. Es bildet die Basis für eine zukunftsgerichtete Weiterbildungspolitik. Aufbauend auf diesem Obligatorium können zielgruppenspezifische Projekte, Konzepte mit Bildungsgutscheinen und Weiterentwicklungen von Gesamtarbeitsverträgen lanciert werden. Denn diese drei Tage Obligatorium funktionieren wie eine Art Katalysator. In Betrieben entsteht durch das Obligatorium ein Bedarf an Kursen, gerade auch für Wenigerqualifizierte. Man wird auch auf jene Personen aufmerksam, welche einen weitergehenden Weiterbildungsbedarf haben und kann damit diese Leute auf die zielgruppenspezifischen Projekte hinweisen. Man kann auch damit rechnen, dass Personen, die in die Weiterbildung einsteigen, auch Motivation für weitergehende Weiterbildungen entwickeln.
	Zielgruppenspezifische Projekte
	
	Bildungsgutscheine 


	
	Weiterentwicklung der Gesamtarbeitsverträge
	
	Stärkung der Selbstverantwortung des Einzelnen

	Drei Tage obligatorische Weiterbildung finanziert durch die Arbeitgeber


Umsetzung des Obligatoriums

Wenn ein Obligatorium eingeführt werden soll, muss geklärt sein, was das konkret bedeutet. Für Travail.Suisse sind vier Elemente bei der Umsetzung des Obligatoriums relevant:
· Die Festlegung der Weiterbildung soll im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen. Vorrang haben Weiterbildungen, die dazu verhelfen, die Ziele am Arbeitsplatz besser zu erreichen.

· Die Weiterbildung kann in jener Form passieren, wie sie für den Betrieb und seine Angestellten stimmt: intern oder extern, individuell oder in Gruppen, seminarartig oder webbasiert.

· Die Weiterbildung muss bestätigt werden, und zwar unter Angabe der Lernziele und der neu erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Damit hat die Bestätigung auch einen Arbeitsmarktwert. 

· Die Kontrolle, ob die drei Tage Obligatorium in einem Betrieb auch eingehalten werden, erfolgt durch die Revision. Diese soll stichprobenartig überprüfen, ob die Arbeitnehmenden  Weiterbildung erhalten haben. 

Zusammenfassung: Vorteile des Obligatoriums

Das Obligatorium beinhaltet viele Vorteile. Zusammengefasst lässt sich sagen:

· Es schliesst Mitnahmeeffekte aus

Da das Obligatorium nicht vorsieht, dass der Staat diese drei Tage finanziert, sind Mitnahmeeffekte ausgeschlossen. 

· Es kommt mit geringen administrativen Aufwendungen aus

Da das Obligatorium keine finanziellen Abgeltungen vorsieht, gibt es auch keine administrativen Aufwendungen für Bewilligungen von Subventionen und die Kontrolle ihrer Verwendung. Die einzige administrative Aufwendung besteht darin, dass bei der Revision eines Betriebes stichprobenartig überprüft wird, ob diese Forderung auch umgesetzt wird. 

· Es lässt den Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden viel Freiheit 

Diese Forderung sieht vor, dass die Umsetzung im Gespräch zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden definiert wird. Die Weiterbildung kann in jener Form erfolgen, die für den Betrieb und seine Angestellten stimmt: intern oder extern, individuell oder in Gruppen, seminarartig oder webbasiert. Das einzige Kriterium, das eingehalten werden muss, ist die Bestätigung der Weiterbildung. Diese muss so gestaltet sein, dass sie auf dem Arbeitsmarkt einen Wert hat.

· Es schafft Angebote für Wenigqualifizierte

Heute stecken wir in einem Teufelskreis. Da die Arbeitgeber kaum in die Weiterbildung der Wenig-Qualifizierten investieren, entstehen auch keine Weiterbildungsangebote. Das hat zur Folge, dass die Wenig-Qualifizierten auch keine angemessenen Angebote finden, die sie nutzen können. So können die Wenig-Qualifizierten auch keine Weiterbildung machen. Mit dem Obligatorium ändert sich das: Es wird eine Nachfrage entstehen, die auch zu Angeboten für Wenig-Qualifizierte führt. 

· Alle Arbeitnehmenden kommen zu Weiterbildung

Das Obligatorium führt zur Weiterbildung für alle Arbeitnehmenden. Es ist das einzige Konzept, das das lebenslange Lernen für alle wirklich ermöglicht. Zwar auf einem tiefen Niveau. Aber es schliesst alle ein. 

· Es führt zur Entlastung des Sozialstaates 

Bildung ist eine der effizientesten Formen, um sozialen Problemen vorzubeugen und den Sozialstaat zu entlasten. Weiterbildung als ein Teil des Bildungssystems hilft mit, Arbeitnehmende besser vor Erwerbslosigkeit zu schützen. Ebenso kann es Krankheiten vorbeugen, weil – wer seinen Beruf besser beherrscht – weniger unter Stress leidet. Zudem hilft eine gute Weiterbildung die Standortattraktivität zu erhöhen. Denn Unternehmen lassen sich eher nieder, wenn sie wissen, dass sie produktive Arbeitnehmende rekrutieren können.

· Es schlägt der demographischen Entwicklung ein Schnippchen 

Steuern wir auf einen Arbeitskräftemangel zu? Wenn ja, dann müssen wir heute beginnen, alle Arbeitnehmenden arbeitsmarktfähig zu halten und sie regelmässig weiterzubilden.

· Es verhindert nichts, fördert aber viel

Das Obligatorium verändert nichts am bisher aufgebauten Weiterbildungssystem über Gesamtarbeitsverträge oder Berufbildungsfonds. All das kann erhalten oder sogar ausgebaut werden. Zudem können auch – aufbauend auf diesen drei Tagen – Förderprogramme für bestimmte Zielgruppen entwickelt werden. Das Obligatorium steht dem nicht im Wege.

· Es fördert die Wettbewerbsfähigkeit und verhindert die Wettbewerbsverzerrung 

Bildung ist eine Investition. Sie fördert die Effizienz und die Effektivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft. Das Obligatorium überträgt die Aufgabe der Weiterbildung auf alle Arbeitgebenden, so dass das Trittbrettfahrertum, das den Wettbewerb bei öffentlichen Ausschreibungen verzerrt, ausgeschaltet wird. 

· Es ist ein Schritt in die Zukunft

Alle wissen, dass Weiterbildung wichtig ist. Wir können sie zwar der Selbstverantwortung des Einzelnen überlassen, wie das die Arbeitgeber fordern. Dabei wissen wir aber heute schon, dass uns das viel kostet. Ein zentraler Grund für Armut ist die fehlende Bildung. Wir können auch ein riesiges Weiterbildungssystem mit sehr viel Administration aufbauen, nur weil uns das Wort Obligatorium stört. Aber es gibt keine modernere Lösung als das Obligatorium. Denn es lässt in der Umsetzung sehr viel Freiheit und Autonomie, verlangt wenig Administration und führt zu einer Weiterbildung für alle!
Wenigqualifizierte haben oft zu wenig Ressourcen, die vier Hürden der Weiterbildung zu überspringen





Weiterbildungsanbieter sehen keinen Markt bei den Wenigqualifizierten





Arbeitgeber investieren wenig in die Wenigqualifizierten





Arbeitgeber finden kaum Bildungsangebote für Wenigqualifizierte











� Bundesverfassung Art. 64a Weiterbildung:


1 Der Bund legt Grundsätze über die Weiterbildung fest.


2 Er kann die Weiterbildung fördern.


3Das Gesetz legt die Bereiche und die Kriterien fest.


� 09.426 – Parlamentarische Initiative: Weiterbildung


Eingereichter Text


Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und Artikel 107 des Parlamentsgesetzes reicht die WBK-NR folgende parlamentarische Initiative ein: 


Es sind die gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung der in Artikel 64a der Bundesverfassung begründeten Aufgaben des Bundes im Bereich der Weiterbildung zu schaffen. 


Begründung


Angesichts des mit einer sehr deutlichen Mehrheit verabschiedeten Artikels 64a der Bundesverfassung, des damit verbundenen Auftrages an den Bund, der auch im Hinblick auf weitere gesetzgeberische Projekte im Bildungswesens notwendigen Klärungen sowie der inzwischen erfolglos vergangenen Zeit erachtet es die WBK-NR als notwendig, über den Weg der parlamentarischen Initiative und auf der Grundlage der von der Bundesverwaltung bereits geleisteten Vorarbeiten die gesetzlichen Grundlagen für eine Umsetzung des Weiterbildungsauftrages der Bundesverfassung zu schaffen. Die Priorität soll dabei an eine definitorische Klärung des gesamten Weiterbildungsbereiches gehen. 
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